
Masterarbeit:

Die Themenvergabe zur Masterarbeit erfolgt unter Abstimmung mit dem/der zuständigen Fachreferent/in (grundsätzlich mit Beginn
des 2. Studienjahres möglich) und ist im Rektorat anzumelden¹. Der Umfang richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen 

Studienplanes. Die fertige Masterarbeit² ist in drei Exemplaren im Rektorat abzugeben. Eines verbleibt im Rektorat, eines ist für die 
Bibliothek und ein Exemplar für den/die zuständige Fachreferent/in. 

Kommissionelle Masterprüfung³:

Frühestens 2 Wochen nach Datum der Beurteilung der Masterarbeit und spätestens 2 Wochen vor dem Termin der Verleihungsfeier⁴.

Zwei Einzelprüfungen (20 + 30 Minuten) oder eine interdisziplinäre Prüfung (50 Minuten) 
und eine Prüfung zur Masterarbeit und den sich daraus ergebenden Fragen des Faches (20 Minuten).

Erst mit Empfang der Urkunde erwerben die Absolvent/inn/en das Recht zur Führung des akademischen Grades! 
Diese wird im Rahmen der Akademischen Feier⁴ verliehen.

Der Übergabe hat das Versprechen und Gelöbnis der Kandidat/inn/en vorauszugehen, sich des verliehenen akademischen Grades 
in Leben und Beruf würdig zu erweisen, der Fakultät in Treue verbunden zu bleiben sowie den Menschen in Kirche, Gesellschaft 

und Wissenschaft zu dienen. 

Die Verleihung der akademischen Grade wird der Kongregation für das katholische Bildungswesen über den Großkanzler mitgeteilt.

1) Siehe Formular "Anmeldung des Themas der Masterarbeit“ auf www.ku-linz.at
2) Beurteilung innerhalb von drei Monaten ab Einreichung der Arbeit durch die Fachreferent/in. Vorlage für die äußere Form schriftlicher Arbeiten der entsprechenden Fakultät beachten! Für die Erfassung der 
Masterarbeit in der Bibliothek kann ein Abstract bereitgestellt werden - auch hierzu gibt es eine Richtlinie (Vorlage und Richtlinie siehe www.ku-linz.at).
3) Für Details siehe Curriculum der betreffenden Studienrichtung.
4) Siehe „Fristen und Termine“ auf www.ku-linz.at.
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Organisation Masterprüfung:

Der/die Student/in gibt im Zuge der Einreichung der Masterarbeit die gewünschten Prüfungsfächer, PrüferInnen und ein Zeitfenster
bekannt. Die Studienadministration prüft die Vollständigkeit des Curriculums. Nach Eingang des Gutachtens beginnt sie die 

Terminkoordination für die Masterprüfung inklusive Festlegung des Prüfungsvorsitzes. 
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